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Der Grosse Gemeinderat hat an seiner Sitzung 

vom 8. November 2010 beschlossen: 

 

1. Der kommunalen Volksinitiative „zur Förderung des ÖV, Fuss- und Veloverkehr in der 

Stadt Winterthur“ wird zugestimmt. 

 

2. Der Volksinitiative gemäss Ziffer 1 wird ein Gegenvorschlag in Form einer Ergänzung des 

kommunalen Richtplans, Textteil, Kapitel 3 Verkehr (Seite 27), gegenüber gestellt und dazu 

Folgendes beschlossen: 

 

2.1. Die Ergänzung des kommunalen Richtplans mit folgendem Text (Leitlinien der Ver-

kehrspolitik) wird vorläufig gutgeheissen: 
 

1 Die Stadt Winterthur schützt die Bevölkerung und die Umwelt vor den negativen Auswirkungen des Stras-
senverkehrs und fördert eine nachhaltige städtische Mobilität. 
 
2 Der Anteil des öffentlichen Verkehrs, Fuss- und Veloverkehrs am Quell- und Binnenverkehr der Stadt Win-
terthur wird bis 2025 gemäss den Vorgaben des städtischen Geamtverkehrskonzeptes, mindestens aber um 
8% gegenüber 2005 erhöht. Die Modalsplitanteile werden kontinuierlich, aber mindestens alle fünf Jahre er-
mittelt und veröffentlicht. Massgebend sind die von der Stadtbevölkerung zurückgelegten Wege. 
 
3 Die Stadt Winterthur sucht mit den verschiedenen Anspruchsgruppen den Dialog, lobbyiert bei übergeord-
neten Stellen und berät im Bereich Mobilität aktiv. Die Stadtverwaltung ist Vorbild für eine nachhaltige städti-
sche Mobilität. 
 
4 Fuss- und Veloverkehr 

 Die Stadt sorgt für ein direktes, sicheres, attraktives und zusammenhängendes Fussgänger- und Velo-
routennetz. 

 Private und öffentliche Abstellanlagen für Velos sind gut erreichbar und in genügender Zahl vorhanden. 

 Die Sicherheit ist für alle Zufussgehenden und Velo-Fahrenden gewährleistet. Lernende und ältere Men-
schen werden durch besondere Massnahmen geschützt. 

 
5 Öffentlicher Verkehr 

 Das ÖV-Angebot bietet attraktive Transportketten von höchstmöglicher zeitlicher und örtlicher Verfügbar-
keit für den Pendler-, Einkaufs- und Freitzeitverkehr. 

 Gemäss dem Grundsatz der Transporteffizienz und der optimalen Nutzung des begrenzten Strassenrau-
mes wird der öffentliche Verkehr konsequent priorisiert. 

 Ein integraler Tarifverbund garantiert ein attraktives Angebot in der ganzen Region. 
 

6 Motorisierter Individualverkehr 

 Die Verkehrsbelastung auf dem städtischen Hauptstrassennetz soll insgesamt nicht weiter zunehmen. 
Mehrverkehr wird in erster Linie durch öffentliche Verkehrsmittel, Fuss- und Veloverkehr abgewickelt. 
Ausbauten auf dem Hauptstrassennetz sind zulässig, wenn dessen Kapazität nicht über die notwendige 
Gebieterschliessungsfunktion hinaus anwächst, bzw. die gesamtstädtischen Modalsplitziele nicht beein-
trächtigt. Kapazitätserhöhungen für den öffentlichen Fuss- und Veloverkehr sind davon ausgenommen. 
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 Das kommunale Verkehrsnetz wird so entwickelt und betrieben, dass Fremdverkehr vermieden und 
Wohnquartiere vom Verkehr entlastet werden. 

 Auf dem kommunalen Strassennetz abseits der Hauptachsen werden verkehrsberuhigte Zonen einge-
führt. Zur gezielten Aufwertung des Strassenraums auf kommunalen Hauptachsen werden entschleuni-
gende Massnahmen geprüft. 

 Der Durchgangsverkehr wird konsequent vom Hochleistungs- oder Hauptverkehrsstrassennetz über-
nommen. Die Kapazität dieses Netzes wird mit betrieblichen Optimierungen und wenn nötig mit gezielten 
Ausbauten erhalten. 

 Die Parkraumpolitik ist ein Schlüsselthema für die Verkehrserzeugung des motorisierten Individualver-
kehrs. Der Parkraum wird über die Bewirtschaftung und die Menge gesteuert. Im hochwertigen innerstäd-
tischen Raum haben Parkhäuser Priorität, um den Strassenraum zu entlasten. 

 

2.2. Der Stadtrat wird aufgefordert, für diese Richtplanergänzung die öffentliche Auflage mit 

Anhörungs- und Einwendungsverfahren gemäss § 7 Planungs- und Baugesetz (PBG) 

durchzuführen und dem Grossen Gemeinderat danach Antrag für die definitive Festsetzung 

im kommunalen Richtplan zu stellen. 

 

2.3. Nach erfolgter Festsetzung wird die Richtplanergänzung als Gegenvorschlag zur Volks-

initiative gemäss Ziffer 1 der Volksabstimmung mit der Empfehlung zur Annahme unterbrei-

tet. (Wird die Volksinitiative zurückgezogen, untersteht der Festsetzungsbeschluss dem 

fakultativen Referendum.) 

 

 

 

 

 Für den Grossen Gemeinderat 

 Der Ratsschreiber: 

 

  
 

 M. Bernhard 

 

 

 

 

Mitteilung an: 

- Dept. Bau, Stadtkanzlei, Bezirksrat. 

 


